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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.09.1961

Norm

AHG §1 Cd14

Rechtssatz

Der Behörde kann nicht zugemutet werden, daß sie sich vor der Entscheidung in die persönlichen Belangen der

Antragsteller in solcher Weise vertieft, daß sie sich ein Bild darüber machen könnte, ob im einzelnen Fall die Psyche des

Antragstellers durch die negative Entscheidung nicht vielleicht verletzt werden könnte.
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